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6020 Innsbruck, Egger-Lienz-Straße 116 

Ihr Partner in allen Fragen der Lehrlingsausbildung 
 
 

Bürokaufmann / frau 
Auszüge aus der Ausbildungsverordnung 

 

3 Jahre Lehrzeit 
 

BERUFSBILD 
 

 
Pos. 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr 
1 Der Lehrbetrieb 
1.1 Wirtschaftliche Stellung des Lehrbetriebes 
1.1.1 Grundkenntnisse über die 

Organisation, die Kommuni-
kation, die Aufgaben und das 

Leistungsangebot, die sich 
aus der Stellung des Betrie-

bes im jeweiligen Wirt-
schaftsbereich ergeben 

Kenntnis der Organisation, der Kommunikation, der Aufgaben und 
des Leistungsangebotes, die sich aus der Stellung des Betriebes im 

jeweiligen Wirtschaftsbereich ergeben 

1.1.2 Grundkenntnisse über die 
Branchenstellung und ihre 
Beziehungen zur übrigen 

Wirtschaft 

– – 

1.1.3 
– 

Kenntnis der Marktposition, der betriebsspezifischen Kontakte zu 
den jeweiligen Auftraggebern, Auftragnehmern, Kunden, Parteien, 

Patienten oder Klienten und deren Verhalten 
1.1.4 – Kenntnis der für den Betrieb maßgeblichen Standorteinflüsse und 

des Kundenverhaltens 
1.1.5 

– 
Kenntnis der Rechtsform und Grundkenntnisse über die spezifi-

schen Rechtsvorschriften, sowie über die sich daraus ergebenden 
Aufgaben des Lehrbetriebs 

1.2 Einrichtungen, Arbeitssicherheit, Unfallverhütung und Umweltschutz 
1.2.1 Kenntnis und funktionsgerechte Anwendung der betrieblichen Einrichtungen und der technischen 

Betriebsmittel und Hilfsmittel 
1.2.2 Kenntnis der Unfallgefahren, über Erste-Hilfe-Maßnahmen, sowie der einschlägigen Sicherheitsvor-

schriften und der sonstigen in Betracht kommenden Vorschriften zum Schutze des Lebens und der 
Gesundheit 

1.2.3 Grundkenntnisse der behördlichen Aufsichtsorgane, Sozialversicherungen und Interessenvertretun-
gen, sowie der aushangpflichtigen arbeitsrechtlichen Vorschriften 

1.2.4 Kenntnis der ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes 
1.2.5 Kenntnis der Vermeidung, umweltgerechten Trennung und Entsorgung von im Betrieb anfallenden 

Abfall- und Reststoffen 
1.2.6 Kenntnis und Anwendung der 

betrieblichen Vorschriften 
über Hygiene und Brandver-

hütung 

– – 

1.3 Ausbildung im dualen System 
1.3.1 Kenntnis der sich aus dem Lehrvertrag ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10 des Berufsausbil-

dungsgesetzes) 
1.3.2 Kenntnis über Inhalt und Ziel der Ausbildung sowie über wesentliche einschlägige Weiterbildungs-

möglichkeiten 
2 Verwaltung, Organisation, Kommunikation und EDV 
2.1 Verwaltung 
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Pos. 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr 
2.1.1 Kenntnis des organisatorischen Aufbaus, der Aufgaben, Zuständigkeiten und Zusammenhänge der 

einzelnen Betriebsbereiche und der Beziehungen zu außerbetrieblichen einschlägigen Unterneh-
men 

2.1.2 Kenntnis der betrieblichen Arbeitsabläufe 
2.1.3 Anlegen, Führen und Archivieren von Dateien, Statistiken, Karteien und Akten 
2.1.4 – Auswerten von betriebsspezifischen Statistiken und Berichten und 

entscheidungsorientierte Bewertung der Ergebnisse 
2.2 Organisation und Qualität 
2.2.1 Fach- und funktionsgerechte Verwendung und Pflege der betrieblichen, bürotechnischen Organisa-

tions-, Arbeits- und Kommunikationsmittel 
2.2.2 

– – 

Kenntnis der Risken, die sich aus 
dem Arbeitsumfeld ergeben, deren 
Versicherungsmöglichkeiten sowie 

Verhalten im Schadensfall 
2.2.3 

– 

Kenntnis der betriebsüblichen 
Behandlung und des Verhal-
tens bei Reklamationen oder 

Beschwerden 

Mitwirken beim Behandeln von Re-
klamationen oder Beschwerden 

2.2.4 – Grundkenntnisse über das Leistungsangebot von Bahn, Post, ande-
ren Verkehrsträgern und Kommunikationseinrichtungen 

2.2.5 Administration und Organisation von Terminen und/oder Dienstreisen sowie Vor- und Nachbereiten 
von Verhandlungen und Besprechungen 

2.2.6 Grundkenntnisse des Quali-
tätswesens Kenntnis des betriebsüblichen Qualitätsmanagements 

2.2.7 Kenntnis über Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung – 
2.3 Kommunikation 
2.3.1 Schreiben nach konkreter Vorgabe und allgemeinen Angaben, Schreiben von Standardbriefen 
2.3.2 Arbeiten mit Formularen und Vordrucken 
2.3.3 Sprach- und fachgerechte Ausdrucksweise (deutsch- und fremdsprachig) 
2.3.4 Führen von zielgerichteten Gesprächen (deutsch- und fremdsprachig) 
2.3.5 Kunden-, Patienten- und mitarbeiterorientierte Kommunikation 
2.3.6 Kenntnis des fachgerechten Verhaltens gegenüber Auftraggebern, Auftragnehmern, Kunden, Par-

teien, Klienten oder Lieferanten 
2.3.7 Einschlägige Schriftverkehrsarbeiten, Arbeiten bei Postein- und –ausgang, Ablage, Evidenz und 

Registratur 
2.3.8 – Kenntnis der facheinschlägigen fremdsprachigen Fachausdrücke 
2.3.9 

– 

Grundkenntnisse über die 
branchen- und betriebsübli-
chen Mittel und Möglichkei-
ten von Marketing, Werbung 

und Öffentlichkeitsarbeit 

Kenntnis der branchen- und be-
triebsüblichen Mittel und Möglich-

keiten von Marketing, Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit 

2.3.10 – Mitwirken bei der Betreuung und Beratung von Kunden, Klienten, 
Patienten oder Parteien 

2.4 EDV 
2.4.1 Grundkenntnisse über die 

Struktur der betrieblichen 
EDV (Anwendung und Aufga-
be der EDV in der Betriebsor-
ganisation wie Textverarbei-
tung, Kalkulation, Bestellwe-
sen, Buchhaltung und Lager-

haltung) 

Kenntnis der Struktur der 
betrieblichen EDV (Anwen-

dung und Aufgabe der EDV in 
der Betriebsorganisation wie 
Textverarbeitung, Kalkulati-
on, Bestellwesen, Buchhal-

tung und Lagerhaltung) 

– 

2.4.2 – Kenntnis und Anwendung der betrieblichen Einrichtungen der EDV 
(Hardware, Software und Betriebssysteme) 

2.4.3 
– 

Durchführen arbeitsplatzspezifischer EDV-Anwendungen (wie Text-
verarbeitung, Kalkulation, Internet, e-mail, Buchhaltung, Termin-

überwachung und Ablage) 
2.4.4 Grundkenntnisse über den Stand und die Entwicklung neuer arbeitsplatzspezifischer Anwendungen 

der EDV 
2.4.5 Grundkenntnisse über den Datenschutz 
2.4.6 Erstellen und Warten von Textbausteinen und Adressdateien 
3 Beschaffung und Angebot (Arbeitsmittel, Material, Waren, Dienstleistungen) 
3.1 Beschaffung 
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Pos. 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr 
3.1.1 Grundkenntnisse über die 

branchen- und betriebsspezi-
fischen Be-

schaffungsmöglichkeiten und 
über die Ermittlung des Be-

darfs 

Kenntnis der branchen- und 
betriebsspezifischen Beschaf-
fungsmöglichkeiten und der 
organisatorischen Durchfüh-

rung der Beschaffung 

– 

3.1.2 – – Mitwirken bei der Ermittlung des 
Bedarfs 

3.1.3 – Vorbereitung von und Mitwir-
ken bei Bestellungen 

Durchführen von Bestellungen 

3.1.4 – Einholen, Bearbeiten und Prüfen von Angeboten, Prüfen von Auf-
tragsbestätigungen 

3.1.5 – Überwachen der Liefertermi-
ne 

Maßnahmen bei Lieferverzug 

3.2 Anbot 
3.2.1 Kenntnis der betrieblichen Leistungen (Waren, Produkte, Dienstleistungen) 
3.2.2 Kenntnis der branchenspezifischen Warenkennzeichnung, Normen und Produktdeklaration 

und/oder Rahmenbedingungen für die betriebliche Leistung 
3.2.3 – Mitwirken bei der Erstellung von Anboten und/oder Informationen 

über die betrieblichen Leistungen 
4 Betriebliches Rechnungswesen 
4.1 Kostenrechnung und Kalkulation 
4.1.1 

– 
Grundkenntnisse über die betrieblichen Kosten, deren Beeinfluss-
barkeit und deren Auswirkung auf die Rentabilität und/oder Effi-

zienz 
4.1.2 

– 
Grundkenntnisse über die 

Kostenrechnung, Kalkulation 
und/oder Budgeterstellung 

– 

4.1.3 – Mitwirken bei Kalkulationsarbeiten und/oder Budgeterstellung 
4.2 Steuern, Abgaben und Lohnverrechnung 
4.2.1 – Grundkenntnisse über die betriebsspezifischen Steuern und Abga-

ben 
4.2.2 – Grundkenntnisse über die Information der Lohn- und Gehaltsver-

rechnung 
4.3 Rechnungswesen 
4.3.1 Grundkenntnisse über Aufga-

ben und Funktion des be-
trieblichen Rechnungswesens 

Kenntnis der Aufgaben und Funktion des betrieblichen Rechnungs-
wesens 

4.3.2 
– 

Grundkenntnisse über rech-
nergestützte Abläufe im be-
trieblichen Rechnungswesen 

Kenntnis der rechnergestützten 
Abläufe im betrieblichen Rech-

nungswesen 
4.3.3 – Grundkenntnisse über Bedeutung und Aufgabe der Inventur und 

Bestandsaufnahme 
4.3.4 – Mitarbeit bei der Inventur oder Bestandsaufnahme 
4.3.5 Durchführen von betrieblichen Rechnungsarten, Erfassen, Prüfen und Kontrollieren von Daten 
4.3.6 Vorbereiten von Unterlagen für die Verrechnung – 
4.4 Zahlungsverkehr 
4.4.1 Grundkenntnisse über den 

Zahlungsverkehr mit Liefe-
ranten, Kunden, Behörden, 

Post, Geld- und Kreditinstitu-
ten 

Kenntnis des betriebsspezifischen Zahlungsverkehrs mit Lieferan-
ten, Kunden, Behörden, Post, Geld- und Kreditinstituten 

4.4.2 Grundkenntnisse über Kassa-
führung und Kassabuch Kenntnis der Kassaführung 

4.4.3 – – Mitwirken beim Zahlungsverkehr 
4.4.4 

– – 
Kenntnis des betriebsüblichen Ver-
fahrens bei Zahlungsverzug, Mahn-

wesen 
4.5 Buchführung 
4.5.1 Grundkenntnisse über die 

betriebliche Buchführung und 
die betrieblichen Buchungs-

unterlagen 

– – 
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Pos. 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr 
4.5.2 Grundkenntnisse über Bu-

chungen und Kontierungen; 
Durchführen einfacher, ein-

schlägiger Arbeiten 

Betriebliche Buchungsarbeiten und Erstellen von Auswertungen und 
Statistiken 

4.5.3 – Kenntnis des Einheitskontenrahmens 
5 Erweiterte Grundkenntnisse 
5.1 

– 
Kenntnis über wichtige Vereinbarungen im Zusammenhang mit der 
Beschaffung wie Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedin-

gungen 
5.2 – Grundkenntnisse über die betriebsspezifischen einkaufsbezogenen, 

rechtlichen Bestimmungen 
5.3 – Mitwirken bei der Bestätigung und Abwicklung von Aufträgen 
5.4 Grundkenntnisse über die 

betriebsspezifischen ver-
kaufsbezogenen rechtlichen 

Bestimmungen 

– – 

5.5 – – Kenntnis der betriebsspezifischen 
Kostenrechnung und Kalkulation 

5.6 – Grundkenntnisse über das Controlling 
5.7 – Fakturieren 

 
Bei der Ausbildung in den fachlichen Kenntnissen und Fertigkeiten ist – unter besonderer Beachtung der 
betrieblichen Erfordernisse und Vorgaben – auf die Persönlichkeitsbildung des Lehrlings zu achten, um ihm 
die für eine Fachkraft erforderlichen Schlüsselqualifikationen bezüglich Sozialkompetenz (wie Offenheit, 
Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit), Selbstkompetenz (wie Selbsteinschätzung, Selbstvertrauen, Eigenstän-
digkeit, Belastbarkeit), Methodenkompetenz (wie Präsentationsfähigkeit, Rhetorik in deutscher Sprache, 
Verständigungsfähigkeit in den Grundzügen der englischen Sprache) und Kompetenz für das selbstgesteu-
erte Lernen (wie Bereitschaft, Kenntnis über Methoden, Fähigkeit zur Auswahl geeigneter Medien und 
Materialien) zu vermitteln. 

 
VERHÄLTNISZAHLEN 

 

Die Verhältniszahlen regeln: 
 
1. Wieviele fachlich einschlägig ausgebildete Personen für eine bestimmte Anzahl von 
Lehrlingen notwendig sind 
 
Als fachlich einschlägig ausgebildet gelten neben dem Lehrberechtigten (Betriebsinhaber; bei Gesell-
schaften der Geschäftsführer) jene, die die Lehrabschlußprüfung oder eine entsprechend lange Schulaus-
bildung absolviert haben bzw. auch Personen, die eine längere einschlägige berufliche Praxis nachweisen 
können. 
 
Aus der folgenden Tabelle ist ersichtlich, wieviel fachlich einschlägig ausgebildete Personen mindestens 
pro Lehrling im Betrieb beschäftigt sein müssen: 

 
1. eine fachlich einschlägig ausgebildete Person 2 Lehrlinge 
2.  auf jede weitere fachlich einschlägig ausgebildete Person 1 weiterer Lehrling 

 
Auf die Verhältniszahlen sind nicht anzurechnen: 
• Lehrlinge in den letzten vier Monaten ihrer Lehrzeit 
• Lehrlinge, denen mindestens zwei Lehrjahre ersetzt wurden  
• fachlich einschlägig ausgebildete Personen, die nur vorübergehend oder aushilfsweise im Betrieb be-
schäftigt sind 
 
2. Wieviele Ausbilder für eine bestimmte Anzahl von Lehrlingen im Betrieb zu beschäf-
tigen sind 
 
Ausbilder ist jede fachlich einschlägig ausgebildete Person mit Ausbilderprüfung. 
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Ausbilder, die nicht ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind: 
⇒ auf je 5 Lehrlinge zumindest ein Ausbilder 
 

Ausbilder, die ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind: 
⇒ auf je 15 Lehrlinge zumindest ein Ausbilder 
 
Es ist also bei der Aufnahme eines Lehrlings sowohl auf die vorgeschriebene Anzahl von fachlich ein-
schlägig ausgebildeten Personen, als auch auf die entsprechende Anzahl von Ausbildern zu achten. 

 
ANRECHNUNG VON SCHULBESUCHEN 

 
Der Besuch einer Schule, die eine dem Lehrberuf entsprechende fachliche Ausbildung bietet, 

kann zu einer Anrechnung auf die Lehrzeit führen. Auskünfte über das jeweilige Ausmaß des 
Lehrzeitersatzes erteilt die Lehrlingsstelle. 
 
BGBl.Nr. 6/2004 


